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 Veröffentlicht am 12.04.1989

Index

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

WaffG 1986 §12 Abs1;

Rechtssatz

Wesentlich für die Verhängung eines Wa5enverbotes ist allein die Tatsache, dass der vom Wa5enverbot betro5enen

Person, die im A5ekt gewaltsam gegen einen anderen Menschen vorgegangen ist, auf Grund ihres Verhaltens in

anderen A5ektsituationen auch eine Gefährdung der ö5entlichen Sicherheit durch die missbräuchliche Verwendung

von Waffen zuzutrauen ist (Hinweis E 29.4.1987, 85/01/0274).
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